
den durch den Wahlvorstand unverzüglich schriftlich be-

nachrichtigt. Sie werden dabei informiert, dass eine etwai-

ge Ablehnung der Wahl innerhalb einer Woche gegen-

über dem Wahlvorstand zu erklären ist. Die Ablehnung 

der Wahl setzt einen wichtigen Grund voraus.

8. Über die Ermittlung und Feststellung des Wahlergeb-

nisses ist eine Niederschrift anzufertigen. Diese ist von al-

len anwesenden Mitgliedern des Wahlvorstandes zu 

unterzeichnen. 

§ 12 - Sicherung und Vernichtung von Wahlunter-

lagen

1. Die Wahlunterlagen (Wahlvorschläge, Niederschriften 

usw.) sind aufzubewahren bis die nächste Wahl der Ju-

gendstadträte öffentlich bekannt gemacht wurde.

2. Nach Beendigung der Wahl werden die Daten ausge-

wertet und elektronisch archiviert. Das Programm lässt 

keine Zuordnung zu, welche Person welchen Bewerber 

gewählt hat. 

3. Niederschriften werden 30 Jahre aufbewahrt, elektroni-

sche Daten bis zur nächsten Wahl. Danach werden sie 

vernichtet. 

§ 13 - Inkrafttreten 

Diese Wahlordnung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen 

Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Wahlord-

nung vom 24.07.2017 außer Kraft.

 

Oschatz, den 18. Nov. 2019 

Gez. Andreas Kretschmar 

Oberbürgermeister

während der Öffnungszeiten für die Wähler zur Verfü-

gung. 

§ 10 – Wahlhandlung / Online-Wahllokale 

1. Die Wahlhandlung kann innerhalb des Wahlzeitraumes 

individuell vorgenommen werden.

2. Während des Wahlzeitraumes besteht die Möglichkeit 

in den Online-Wahllokalen gemäß Wahlbekanntmachung 

online zu wählen. 

§ 11 - Ermittlung des Wahlergebnisses

1. Die Stimmabgabe endet am Wahltag um 18:00 Uhr.

2. Die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses 

erfolgt in öffentlicher Sitzung des Wahlvorstandes an dem 

auf den Wahltag folgenden Tag.

3. Der Wahlvorstand stellt als Wahlergebnis fest: - die 

Zahl der Wahlberechtigten, - die Zahl der Wähler, - die 

Zahl der ungültigen Stimmen, - die Zahl der insgesamt 

abgegebenen gültigen Stimmen, - die Zahl der für die ein-

zelnen Bewerber abgegeben gültigen Stimmen.

4. Gewählt sind die 5 Bewerber mit den meisten Stim-

men, mindestens jedoch einer Stimme. Bei Stimmen-

gleichheit entscheidet die Reihenfolge der Benennung auf 

dem Online-Stimmzettel.

5. Alle nicht gewählten Bewerber, auf die Stimmen entfie-

len, sind Nachrücker in der Reihenfolge der von ihnen er-

zielten Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Reihen-

folge auf dem Online-Stimmzettel den Ausschlag.

6. Das festgestellte Wahlergebnis wird durch den Vorsit-

zenden des Wahlvorstandes mündlich bekanntgegeben 

und öffentlich bekanntgemacht.

7. Die gewählten Bewerber und die Ersatzpersonen wer-

meinen Wahlgrundsätzen ist dabei im Rahmen der techni-

schen Möglichkeiten Rechnung zu tragen.

2. Der Pfad zu der Internetseite, auf welcher die Wahlbe-

rechtigten ihre Stimme abgeben können, wird mit der 

Wahlbenachrichtigung verschickt. Weiterhin wird für jede 

Person im Wählerverzeichnis eine eindeutige Zugangsken-

nung generiert, welche ebenfalls mit der Wahlbenachrich-

tigung versandt wird. Um sich für die Online-Wahl auf der 

Internetseite einzuloggen, benötigt der Wähler eine per-

sönliche Zugangskennung. Der Login mit der Zugangs-

kennung ist technisch nur einmal möglich, um eine mehr-

fache Stimmabgabe zu verhindern. 

3. Die Wähler können bei der Online-Wahl jeweils eine 

Stimme abgeben. Die Abgabe eines ungültigen Stimmzet-

tels ist möglich. 

4. Die Angaben auf dem Online-Stimmzettel umfassen 

den Familiennamen, den/die Vornamen, das Alter, den Be-

ruf/Stand des Bewerbers und ggf. Hobbys. Die Reihenfol-

ge wird gemäß § 8 Abs. 2 bestimmt. 

5. Während des Wahlzeitraumes besteht die Möglichkeit, 

in Wahllokalen während der gemäß § 5 öffentlich be-

kannt gemachten Öffnungszeiten im Oschatzer Stadtge-

biet online zu wählen. In den Online-Wahllokalen wird 

mindestens ein PC-Arbeitsplatz mit Internetzugang zur 

Verfügung stehen, über den die Wähler sich mit ihren Zu-

gangsdaten wie in § 11 Abs. 2 beschrieben einloggen 

und wählen können. 

6. Der für die Online-Wahl zur Verfügung gestellte PC- 

Arbeitsplatz wird während der Öffnungszeiten eine Wahl 

gemäß den allgemeinen Wahlgrundsätzen gewährleisten. 

Es steht ein Ansprechpartner in jedem Online-Wahllokal 

Wahlbenachrichtigungen an die Wahlberechtigten ver-

schickt. Die Benachrichtigung muss mindestens enthalten: 

     - Bezeichnung der Wahl, 

     - Angaben darüber, wer wahlberechtigt ist,

     - Beginn und Ende des Wahlzeitraumes, 

     - den Pfad zur Internetseite für die Online-Wahl, 

     - die Zugangskennung für den Zugang zur Online-

       Wahl,

     - die Wählernummer unter der der Wahlberechtigte 

        in das Wählerverzeichnis eingetragen ist. 

2. Die Wahlbenachrichtigung kann durch öffentliche Be-

kanntmachung, auch im Rahmen der Wahlbekanntma-

chung und ergänzend in den Oschatzer Schulen und Ju-

gendfreizeiteinrichtungen erfolgen.

 

§ 8 - Wahlvorschläge 

1. Wahlvorschläge können schriftlich bis zum 24. Tag vor 

dem Wahltag 12 Uhr beim Wahlvorstand eingereicht wer-

den. Sie müssen mindestens enthalten: Name, Vorname, 

Anschrift, Geburtsdatum und Tätigkeit des Wahlbewer-

bers. 

2. Der Wahlvorschlag muss eine Einwilligung des Bewer-

bers enthalten, dass seine Daten veröffentlicht werden, 

auch im Internet. 

3. Nach Ablauf der Einreichungsfrist entscheidet der 

Wahlvorstand in öffentlicher Sitzung über die Zulassung 

der Wahlvorschläge und die Reihenfolge auf dem Stimm-

zettel. Die zugelassenen Wahlvorschläge sind unverzüg-

lich öffentlich bekannt zu machen. 

§ 9 – Online-Wahl

1. Die Wahl wird als Online-Wahl durchgeführt. Den allge-

machung enthält mindestens: 

     - die Bezeichnung der Wahl, 

     - die Zusammensetzung des Wahlvorstandes, 

     - die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvor

       schlägen und die Information, durch wen Wahlvor

       schläge eingereicht werden können, 

     - die Frist und den Ort für die Einreichung von Wahl

        vorschlägen sowie den Inhalt der Wahlvorschläge, 

      - Ort und Zeitpunkt der Sitzung, in welcher der  

        Wahlvorstand über die Zulassung der Wahlvor

        schläge entscheidet, 

      - Ort und Zeitraum der Möglichkeit zur Einsichtnah

        me in das Wählerverzeichnis, 

      - Beginn und Ende des Wahlzeitraumes mit den Zei

        ten der Stimmabgabe und die Orte und Öffnungs

        zeiten der Online-Wahllokale 

      - Ort und Zeitpunkt der Sitzung, in welcher der 

        Wahlvorstand das Wahlergebnis ermittelt. 

§ 6 – Wählerverzeichnis

1. Der Wahlvorstand stellt spätestens 4 Wochen vor dem 

Wahltag aus den Wahlberechtigten ein Wählerverzeichnis 

zusammen. 

2. Den Wahlberechtigten ist Einsicht zu den eigenen An-

gaben im Wählerverzeichnis zu gewähren. 

3. Jeder Wahlberechtigte kann Einspruch gegen das Wäh-

lerverzeichnis einlegen, über den Einspruch entscheidet 

der Wahlvorstand. 

§ 7 - Wahlbenachrichtigung 

1. Die Wahlberechtigten sind spätestens 14 Tage vor dem 

Wahltag über ihr Wahlrecht zu unterrichten. Dazu werden 

recht nicht i. S. d. §13 Bundeswahlgesetz verloren haben.

§ 3 - Wahlperiode, Wahlzeitraum

1. Die Wahlperiode der Jugendstadträte beträgt 2 Jahre. 

2. Der Stadtrat legt den Wahltag fest. Der Wahltag muss 

ein Sonntag sein.

3. Der Wahlzeitraum beginnt am 13. Tag vor dem Wahl-

tag 8.00 Uhr und endet am Wahltag 18.00 Uhr. 

4. Der Stadtrat kann vorgezogene Neuwahlen beschlie-

ßen.

 

§ 4 – Wahlvorstand 

1. Der Wahlvorstand führt die Wahl des Jugendstadtrates 

durch. Er besteht aus einem Wahlvorsteher, einem stell-

vertretenden Wahlvorsteher und mindestens drei Beisit-

zern. 

2. Der Oberbürgermeister bestellt den Wahlvorsteher, sei-

nen Stellvertreter und mögliche weitere Beisitzer spätes-

tens 8 Wochen vor dem Wahltermin. 

3. Die Mitglieder des Wahlvorstandes sind zur unparteii-

schen Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwiegen-

heit über die ihnen bei ihrer Tätigkeit bekannt geworde-

nen Tatsachen verpflichtet, insbesondere über alle dem 

Wahlgeheimnis unterliegenden Angelegenheiten. 

4. Der Wahlvorstand entscheidet gemeinschaftlich, im Fall 

der Abstimmung entscheidet die Mehrheit der Mitglieder. 

Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Wahl-

vorstehers. 

§ 5 - Wahlbekanntmachung 

Der Wahlvorstand macht die Wahl spätestens 6 Wochen 

vor dem Wahltag öffentlich bekannt. Die Wahlbekannt-

Wahlordnung

zur Wahl des Jugendstadtrates der Großen Kreis-

stadt Oschatz

Aufgrund von § 4 Abs. 2 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 

der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (Sächs-

GemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 09. 

März 2018 (SächsGVBI. S. 62), zuletzt geändert durch Ar-

tikel 5 des Gesetzes vom 02. Juli 2019 (SächsGVBI. S. 

542), hat der Stadtrat der Großen Kreisstadt Oschatz in 

seiner Sitzung am 14.11.2019 mit der Mehrheit der Stim-

men aller Mitglieder folgende Wahlordnung beschlossen: 

§ 1 - Zusammensetzung und Wahlgrundsätze

1. Der Jugendstadtrat besteht aus dem Vorsitzenden, 6 

Stadträten und 5 Jugendstadträten. Die Jugendstadträte 

werden von den Jugendlichen der Stadt Oschatz in unmit-

telbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt und 

durch den Stadtrat als sachkundige Einwohner entspre-

chend § 44 SächsGemO berufen. 

2. Gewählt wird aufgrund von Wahlvorschlägen nach den 

Grundsätzen des Mehrheitswahlrechtes. Berechtigt zur 

Einreichung von Wahlvorschlägen sind Jugendgruppen, 

Jugendverbände, Schulen der Stadt Oschatz und Einzelbe-

werber.

§ 2 - Wählbarkeit und Wahlrecht

Wählbar und Wahlberechtigt sind Bürger der Stadt 

Oschatz, die am Wahltag das 14. Lebensjahr vollendet 

und das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, seit 

mindestens 3 Monaten in Oschatz wohnen und ihr Wahl-
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Wahlordnung des Jugendstadtrates

Friedensrichter sind wieder
am 9. Januar zu sprechen 
Das Ordnungsamt informiert, 
dass im Dezember 2019 keine 
Sprechstunden der Friedens-
richter stattfinden werden. Die 
letzte Sprechstunde findet am 

28. November 2019 und die 
erste Sprechstunde im neuen 
Jahr dann am 9. Januar 2020 zu 
den bekannten Sprechzeiten 
statt.

Das Programm auf einem Blick
Donnerstag, 5. Dezember 

3 15 Uhr: Weihnachtsprogramm 
des „Spatzenchores“ der Kinder-
tagesstätte „Spatzennest“ 
3 15.15 Uhr: Weihnachtspro-
gramm des Hortes „Collmblick“ 
3 15.30 Uhr: Eröffnung des 
Oschatzer Weihnachtsmarktes 
durch den Oberbürgermeister 
Andreas Kretschmar mit Anschnitt 
des Riesenstollens und Auftritt des 
Weihnachtsmannes. Der 
Oschatzer Weihnachtsstollen wird 
zubereitet von der Feinbäckerei 
Eberhardt Starke OHG 
3 15.45 Uhr: Weihnachtspro-
gramm der Kindertagesstätte 
„Haus Bummi“
3 16 Uhr: Die Oschatzer Weih-
nachtsengel und -wichtel besu-
chen den Weihnachtsmarkt
3 16.30 Uhr: Weihnachtspro-
gramm des Kinder- und Jugend-
chores vom Thomas-Mann-Gym-
nasium 
3 16.30 Uhr: Weihnachtsmann-

Sprechstunde in der Lese-Hütte
3 17 Uhr: „Lese-Adventskalen-
der“ – Advents- und Weihnachts-
geschichten für Kinder und Er-
wachsene in der Lese-Hütte 

Freitag, 6. Dezember

3 14 Uhr: Weihnachtsprogramm 
der Kindertagesstätte „Kunter-
bunt“
3 16 Uhr: Die Oschatzer Weih-
nachtsengel und -wichtel besu-
chen den Weihnachtsmarkt
3 16 Uhr: Weihnachtsprogramm 
des Hortes „Grashüpfer“
3 16.30 Uhr: Musikalische Grüße 
der Musikschule „Heinrich 
Schütz“ Oschatz
3 16.30 Uhr: Weihnachtsmann-
Sprechstunde in der Lese-Hütte
3 17 Uhr: „Lese-Adventskalen-
der“ – Advents- und Weihnachts-
geschichten für Kinder und Er-
wachsene in der Lese-Hütte
3 17.15 Uhr: Feuershow „Der 
Verzauberer“ 

3 18 Uhr: Konzert des Posaunen-
chores der evangelisch-lutheri-
schen St.-Aegidien-Kirchgemeinde 
Oschatz 

Samstag, 7. Dezember

3 14 bis 17 Uhr: Weihnachtsbas-
teln in der Wichtelwerkstatt, Ort: 
Bastelstudio Schönfeld, Hospital-
straße 2, Schneeflocken-Teelichter, 
Kosten: drei Euro
3 14 Uhr: Weihnachtskonzert mit 
Blaswerk Meissen 
3 15.30 Uhr: Sint Nicolaas und 
seine Mohren zu Gast in Oschatz
3 17 Uhr: Die Oschatzer Weih-
nachtsengel und Wichtel besu-
chen den Weihnachtsmarkt
3 17 Uhr: J.S. Bach – Weihnachts-
oratorium, Kantanten 4 bis 6 in 
der St. Aegidien-Kirche Oschatz
3 17 Uhr: „Lese-Adventskalen-
der“ – Advents- und Weihnachts-
geschichten für Kinder und Er-
wachsene in der Lese-Hütte
3 17.15 Uhr: Weihnachtliche Sa-

xophonklänge mit Jens Lübeck
3 17.30 Uhr: Weihnachtsmann-
Sprechstunde in der Lese-Hütte
3 19 bis 21 Uhr: Weihnachts-Hüt-
ten-Gaudi mit der Titan-Discothek

Sonntag, 8. Dezember

3 14 bis 17 Uhr: Weihnachtsbas-
teln in der Wichtelwerkstatt, Ort: 
Bastelstudio Schönfeld, Hospital-
straße 2, Engel, Kosten: drei Euro
3 14 Uhr: Kinder- und Jugend-
showgruppe Tomira, Artistik und 
Animation
3 15.30 Uhr: Bergman’s Puppen-
bühne „Die Schneekönigin“
3 16 Uhr: Die Oschatzer Weih-
nachtsengel und -wichtel besu-
chen den Weihnachtsmarkt
3 16.30 bis 17 Uhr: Weihnachts-
mann-Sprechstunde in der Lese-
Hütte
3 16.45 Uhr: „Mit Sack und Ru-
te“ – Weihnachtsprogramm der 
„Dreamtime“-Band
3 17 Uhr: „Lese-Adventskalen-

der“ – Advents- und Weihnachts-
geschichten für Kinder und Er-
wachsene in der Lese-Hütte 

An allen Tagen

3 Händler präsentieren ihre Wa-
ren
3 Schauvorführungen der Hand-
werker
3 lebende Tiere
3 Beschallung mit weihnachtli-
cher Musik
3 Avus-Bahn, Losen und Kinder-
karussell mit Schausteller Pönitz
3 Oschatzer Einzelhändler haben 
geöffnet 

Aufgrund des Oschatzer Weih-
nachtsmarktes kommt es zu ver-
kehrstechnischen Einschränkun-
gen im Bereich des Neumarktes. 

Änderungen vorbehalten, 
für Druckfehler keine Haf-
tung, Stand: 11. November 

2019
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Lebendige Städtepartnerschaft: 
Jubiläum in Filderstadt gefeiert
Auf großes Interesse stießen in 
Filderstadt die Berichte von 
Oschatzern über ihre Erlebnisse 
und Einschätzungen zum 30. Ju-
biläum des Mauerfalls. Christa 
und Hans-Günter Sirrenberg 
waren als Zeitzeugen nach Fil-
derstadt gereist, und Anna 
Schmidt berichtete über das Pro-
jekt „Freiheit“ der Jungen Ge-
meinde Oschatz. Unter der Lei-
tung von Oberbürgermeister 
Andreas Kretschmar besuchten 
sie gemeinsam unsere Partner-
stadt in Baden-Württemberg 
und kamen mit Gemeinderäten, 
Vereinsvorsitzenden und Perso-
nen, die über viele Jahre Freund-
schaften nach Oschatz pflegen, 
zusammen. 
Der Höhepunkt des Besuchs wa-
ren Vorträge von Kretschmar, 
Sirrenberg und Schmidt am Eli-
sabeth-Selbert-Gymnasium vor 
Schülern der zehnten und elften 
Klassen, ebenso war das Diet-
rich-Bonhoeffer-Gymnasium zu 
der Veranstaltung in der Aula 
eingeladen. Die Oschatzer stell-
ten ihre Stadt vor, und Hans-
Günter Sirrenberg berichtete 
von den Ereignissen im Herbst 
1989, den Demonstrationen, 
den Veranstaltungen in der Ae-

gidienkirche und später im Kino. 
Die 15-jährige Gymnasiastin An-
na Schmidt erzählte aus ihrer 
Sicht von den Erzählungen ihres 
Großvaters aus der Zeit der Fried-
lichen Revolution sowie einem 
Projekt der Jungen Gemeinde, in 
welchem sich die jungen Chris-
ten mit dem Thema Freiheit im 
Allgemeinen und dem Fall der 
Mauer im Besonderen auseinan-
dersetzten. Herausgekommen 
sind Interviews mit Zeitzeugen, 
die sich erinnern – so bleibt diese 
einschneidende Zeit auch für die 
nächste Generation lebendig. 
Die anschließende Debatte mit 
den Filderstädter Jugendlichen 
war an Spannung kaum zu über-
treffen. Auch zur festlichen 
Abendveranstaltung in der 
Stadthalle, der FILharmonie, ka-
men in den Gesprächen mit den 
Filderstädtern und ihren Erfah-
rungen Dinge zur Sprache, die 
Stoff für interessante Debatten 
boten. Gegenseitiges Verständ-
nis für Ost und West ist heute ge-
nauso wichtig wie vor 30 Jahren. 
Städtepartnerschaften tragen 
dazu bei, genau solche Gesprä-
che zu führen und dem anderen 
immer wieder aufs Neue zuzu-
hören.

Spannende Gespräche: Eine Delegation aus Oschatz war in die 
Partnerstadt gereist. Foto: Stadt Oschatz

Oschatzer Weihnachtsmarkt
Viele Stände laden vom 5. bis 8. Dezember auf den Neumarkt ein

Vom 5. bis 8. Dezember  wird es 
wieder herrlich nach gebrann-
ten Mandeln, Lebkuchen, Brat-
wurst und Glühwein auf dem 
Oschatzer Weihnachtsmarkt 
duften. Ein weihnachtliches 
Unterhaltungsprogramm, viel-
fältige Gastronomie, Kunst-
handwerk, Händler mit weih-
nachtstypischen Produkten, illu-
minierte Baumgruppen, Tiere 
und Livemusik sorgen auf dem 
Neumarkt für die weihnachtli-
che Stimmung. Alle Kleinen kön-
nen sich auf Sint Nicolaas aus der  
Oschatzer Partnerstadt Blom-
berg sowie die Weihnachtsengel 
und die Weihnachtsmann-
Sprechstunden freuen. Der 
Oschatzer Weihnachtsmarkt ist 
donnerstags von 15 bis 20 Uhr, 
freitags von 14 bis 20 Uhr, sams-
tags von 14 bis 21 Uhr und sonn-
tags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. 
Teilweise sind die Weihnachts-
marktstände an allen Tagen be-
reits ab 12 Uhr geöffnet Vier Tage volles Progamm: Der Oschatzer Weihnachtsmarkt will auch in diesem Jahr wieder die Region verzaubern. Foto: Stadt Oschatz

Meißen Nossener Straße 38 03521/452077
Krematorium Durchwahl 453139
Nossen Bahnhofstraße 15 035242/71006
Weinböhla Hauptstraße 15 035243/32963
Großenhain Neumarkt 15 03522/509101
Riesa Stendaler Straße 20 03525/737330
Radebeul Meißner Straße 134 0351/8951917


